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Tradition und Fortschritt 
 
 
 
 
An die Mitglieder 
des Hauptausschusses 
 
 
 
 
 
         Erkelenz, 25.08.2005 
 
 
 
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zur 5. Sitzung des Hauptausschusses ein. 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 07.09.2005, 18:00 Uhr 

Ort, Raum: 41812 Erkelenz, Johannismarkt 17, Sitzungssaal des Rathauses 

 
Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

2 Informationen über Sitzungen (öffentlicher Teil) 
 

 

 

3 Änderung des Artikel 11 (1) c) der Hauptsatzung 
Anmerkung: Zum 01.10.2005 wird der neue Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) in Kraft treten. Mit In-Kraft-Treten dieses neuen Tarifrechts 
werden insbesondere der BAT und BMT-G ersetzt werden. Die Formulierung 
in der Hauptsatzung ist entsprechend anzupassen. 
Vorlage: A 10/205/2005 
 

 

 

4 Ersatzbestellung eines Mitgliedes im Ausschuss für Kultur und Sport sowie 
eines stellvertretenden Mitgliedes im Jugendhilfeausschuss und im Be-
zirksausschuss Erkelenz-Mitte 
Vorlage: A 10/206/2005 
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5 Feststellung des Jahresabschlusses 2004 des Bäderbetriebes der Stadt Erke-
lenz 
Vorlage: A 20/021/2005 
 

 

 

6 Genehmigung von erheblichen überplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 (2) 
GO NW 
Vorlage: A 20/022/2005 
 

 

 

7 Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung 
von über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 09.06.2005 bis 
24.08.2005 
Vorlage: A 20/023/2005 
 

 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 
1 Mitteilungen des Bürgermeisters 

 

 

 

2 Informationen über Sitzungen (nichtöffentlicher Teil) 
 

 

 

3 Angelegenheiten der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 
 

 

 

4 Grundstücksangelegenheiten 
 

 

 

4.1 Tausch von Ackerparzellen im Zusammenhang mit der Entwicklung von 
Wohnbauflächen in Venrath 
Vorlage: A 20/025/2005 
 

 

 

5 Personalangelegenheiten 
 

 

 

5.1 Besetzung einer Stelle als City-Manager 
Vorlage: A 10/207/2005 
 

 

 

5.2 Besetzung einer Stelle Öffentlichkeitsarbeit 
Vorlage: A 10/208/2005 
 

 

 

5.3 Besetzung der Schulleiterstelle an der GGS Hetzerath 
Vorlage: A 40/066/2005 
 

 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Peter Jansen 
Bürgermeister 



 

Stadt Erkelenz 
 
 
 

Tradition und Fortschritt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Haupt- und Personalamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 10/205/2005 
öffentlich 
 
25.08.2005 
Amt 10 Klaus Reimann�

Änderung des Artikel 11 (1) c) der Hauptsatzung 
 
 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.09.2005 Hauptausschuss 
19.10.2005 Rat der Stadt Erkelenz 

 
Tatbestand: 
Zum 01.10.2005 tritt der neue Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft. 
Die Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in den Kommunen werden damit auf eine 
völlig neue Grundlage gestellt. Es wird z.B. nicht mehr zwischen Arbeitern und Ange-
stellten unterschieden. Künftig heißen alle Mitarbeiter aus diesem Bereich Beschäf-
tigte. Die Vergütungs-  und Lohngruppen wie bisher wird es nicht mehr geben. Ab 
01.10.05 gelten für alle Beschäftigten sog. Entgeltgruppen, die entsprechend den 
bisherigen Eingruppierungen festgelegt werden. Es erfolgt eine sog. Überleitung. 
Da in der zur Zeit bestehenden Hauptsatzung in Artikel 11 (1) c die Begriffe Ange-
stellte und Vergütungsgruppen verwendet werden, muss aus formalen Gründen eine 
Satzungsänderung erfolgen. 
 
Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): 
 
„Die Hauptsatzung der Stadt Erkelenz vom 14. April 2000 in der Fassung der 8. Än-
derung vom 15. Dez. 2004 (in Kraft getreten am 04. Jan. 2005) wird wie folgt geän-
dert: 
 

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fass ung: 
...über die Einstellung, Eingruppierung bzw. Neueingruppierung 
von Beschäftigten ab Entgeltgruppe 9 TVöD und höher; .. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
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Anlage: 
Auszug Hauptsatzung derzeitige Fassung 
 



Anlage zur Beschlussvorlage - Änderung des Artikels 11 (1) c der Hauptsatzung
Hauptausschuss am 07.09.2005 und Sitzung des Rates am 19.10.2005

Artikel 11

Entscheidungszuständigkeit des Hauptausschusses

(1) Der Hauptausschuss entscheidet:

a) in allen Angelegenheiten, die weder dem Rat nach gesetzlichen Be-
stimmungen vorbehalten, noch einem Ausschuss übertragen, noch Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung sind;

b) über die Ernennung, Beförderung und Entlassung von Beamten ab Be-
soldungsgruppe A 10 und höher;

c) über die Einstellung, Eingruppierung bzw. Neueingruppierung und
Entlassung von Angestellten ab Vergütungsgruppe BAT IV b und höher;

d) über die Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens mit
einem Kostenaufwand über 50.000,00 €;

e) über die Anschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens mit
einem Einzelwert von 25.000,00 € bis 50.000,00 € ist der zuständige
Ausschuss zu unterrichten. 

(2) In Einzelfällen kann der Hauptausschuss

a) Angelegenheiten seines Aufgabenbereiches, wenn sie ihm besonders
bedeutungsvoll erscheinen, an den Rat zur Entscheidung abgeben;

b) Angelegenheiten seines Aufgabenbereiches dem Bürgermeister zur
Entscheidung übertragen.

(3) Die erstmalige Übertragung der Funktion eines Amtsleiters erfolgt gemäß § 25
a LBG NW zunächst auf 2 Jahre zur Probe. Sowohl die zunächst auf Probe
erfolgende Übertragung der Funktion als auch die endgültige Übertragung der
Funktion bedarf eines Beschlusses des Hauptausschusses. Soweit möglich,
werden bei Angestellten befristete Arbeitsverträge über 2 Jahre bei erstmaliger
Übertragung der Funktion eines Amtsleiters abgeschlossen.



 

Stadt Erkelenz 
 
 
 

Tradition und Fortschritt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Haupt- und Personalamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 10/206/2005 
öffentlich 
 
25.08.2005 
Amt 10 Hans Willi Bongartz�

Ersatzbestellung eines Mitgliedes im Ausschuss für Kultur und Sport 
sowie eines stellvertretenden Mitgliedes im Jugendh ilfeausschuss 
und im Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.09.2005 Hauptausschuss 
19.10.2005 Rat der Stadt Erkelenz 

 
Tatbestand: 
Herr Thorsten Odenthal, bisher: Am Flachsfeld 20, Erkelenz, wurde vom Rat nach 
der letzten Kommunalwahl in folgende Ratsgremien als sachkundiger Bürger bestellt: 
 
Gremium Funktion 
Ausschuss für Kultur und Sport Mitglied 
Jugendhilfeausschuss Stv. Mitglied 
Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte Stv. Mitglied 
 
Aufgrund der Verlegung seines Hauptwohnsitzes aus Erkelenz fort kann Herr Oden-
thal den o.a. Gremien nicht mehr angehören. 
 
Die FDP-Stadtratsfraktion, für die Herr Odenthal bisher in den vorgenannten Gre-
mien bestellt war, benennt mit Schreiben vom 12.07.2005 als Nachfolger für Herrn 
Odenthal in dessen bisherigen drei Funktionen Herrn Sven Müller-Holtkamp, Clod-
wigstr. 44, Erkelenz. 
 
Zuständig für die Beschlussfassung zur Ersatzbestellung ist der Rat. 
 
Beschlussentwurf: 
„Für den aus den Ratsgremien ausgeschiedenen sachkundigen Bürger Thorsten 
Odenthal wird hiermit wie folgt bestellt: 
 
Gremium Funktion Name 



Vorlage A 10/206/2005 der Stadt Erkelenz                                                            
 

Seite: 2/2 

 

Ausschuss für Kultur und Sport Mitglied 
Jugendhilfeausschuss Stv. Mitglied 
Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte Stv. Mitglied 

Sven Müller-Holtkamp, 
Clodwigstr. 77, 
41812 Erkelenz“ 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
 
 



 

Stadt Erkelenz 
 
 
 

Tradition und Fortschritt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 20/021/2005 
öffentlich 
 
25.08.2005 
Amt 20 Manfred Nobis�

Feststellung des Jahresabschlusses 2004 des Bäderbe triebes der 
Stadt Erkelenz 

Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.09.2005 Hauptausschuss 
19.10.2005 Rat der Stadt Erkelenz 

 
Tatbestand: 
Am 14. 5. 1986 hat der Rat beschlossen, die von der Stadt Erkelenz gehaltenen An-
teile am Grundkapital der Westdeutschen Licht- und Kraftwerke AG  und den Anteil 
am Stammkapital der Kreiswerke Heinsberg in das Betriebsvermögen des Bäderbe-
triebes der Stadt Erkelenz einzulegen. Zwischenzeitlich wurde die Beteiligung an der 
WLK AG an die NVV AG veräußert. Mit dem Verkaufserlös hat die Stadt sich bei der 
NVV AG still beteiligt. Die aus der stillen Beteiligung zufließenden Zinsen und die 
Dividendenanteile aus der Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH sind be-
schlussgemäß beim Bäderbetrieb zu vereinnahmen, und es ist eine Gewinnermitt-
lung mittels Bestandsvergleich (§ 5 EstG) durchzuführen. Die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Schleicher & Dr. jur. Robertz, Aachen, wurde mit der 
Erstellung des Jahresabschlusses beauftragt. Der Jahresabschluss des Bäderbe-
triebes per 31. Dezember 2004 wurde zwischenzeitlich aufgestellt und von den Wirt-
schaftsprüfern geprüft. 
 
Die Prüfungsgesellschaft hat unter dem 11. Juli 2005 nachstehend genannte Prü-
fungsbescheinigung erteilt: 
 
„Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2004 wurde von uns auf Grund der Buch-
führung des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorschriften erstellt. Wir haben uns von der Ordnungsmäßigkeit der zu Grunde lie-
genden Buchführung überzeugt. Über Einzelheiten des Jahresabschlusses unterrich-
tet unser gesondert erstatteter Bericht." 
 
Allen Ratsherren sind Bilanz und G + V-Rechnung zugegangen. 
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Nach der Bilanz per 31. Dezember 2004 ergeben sich zur Bilanz per 31. Dezember 
2003 folgende Veränderungen: 
 

  nach Bilanz nach Bilanz + / - 
  per 31. 12. 2004 per 31. 12. 2003 zum Vorjahr 
  € € € 
     

A. Anlagevermögen    
     

I. Sachanlagen    
     
 1. Grundstücke und Betriebsgebäude 899.840,86 959.937,79  - 60.096,93 
 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.249,54 10.829,02  - 1.579,48 
 3. Immaterielle Anlagewerte 1,00 1,00 + 0.000,00 
     

I. 1  -  3 909.091,40 970.767,81  - 61.676,41 
     
     

II. Finanzanlagen    
     

1. Beteiligungen    
     NVV AG 46.016.269,00 46.016.269,00 0,00 
     Kreiswerke Heinsberg 1,00 1,00 0,00 
     
  46.016.270,00 46.016.270,00 0,00 
     

B. Umlaufvermögen    
     

1. Vorräte 4.091,87 3.655,69 + 436,18 
     

2. Forderungen und sonstige Vermögens-    
 gegenstände    
     

2.1 Forderungen aus Lieferungen und     
 Leistungen 1.260,20 1.656,69  - 396,49 

2.2 Forderungen gegen die Stadt Erkelenz 7.813.972,48 5.382.296,40 + 2.431.676,08 
2.3 Forderungen gegen Unternehmen, mit     

 denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 592.891,05 830.047,87  - 237.156,82 
2.4 Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritäts-    

 zuschlag 0,00 0,00 0,00 
2.5 Körperschaftsteuer einschl. Solidaritäts-    

 zuschlag 205.694,82 124.830,79 + 80.864,03 
2.6 Umsatzsteuer 10.932,04 3.548,31 + 7.383,73 
2.7 Umsatzsteuer aus Vorjahr 2.488,59 -3.563,37 + 6.051,96 
2.8 Sonstiges 0,00 0,00 0,00 

     
 1.  -  2. 8.631.331,05 6.342.472,39 + 2.288.858,66 
     
     
     
     
     

Im aktiven Bereich ergibt sich alsdann folgendes Bild: 
- per 31.12.2003                                                                                     53.329.510,19 
- per 31.12.2004                                                                                     55.556.692,45 
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Auf der Passivseite ergeben sich folgende Änderungen: 
     
  nach Bilanz nach Bilanz + / - 
  per 31. 12. 2004 per 31. 12. 2003 zum Vorjahr 
  € € € 
     

A. Eigenkapital    
     

I. Widmungskapital 3.424.523,62 3.424.523,62 0,00 

II. Gewinnvortrag 3.459.218,90 3.459.218,90 0,00 

III. Jahresfehlbetrag/-überschuss 48.505.867,12 46.432.246,40 + 2.073.620,72 

 A    = 55.389.609,64 53.315.988,92 + 2.073.620,72 

     
     

B. Rückstellungen    
     

1. für Bilanzprüfung u.a. 11.000,00 6.500,00 + 4.500,00 

2. für Urlaub/Überstunden 1.965,53 7.021,27  - 5.055,74 

3. Steuerrückstellungen 114.800,00 0,00 + 114.800,00 

 B   = 127.765,53 13.521,27 + 114.244,26 

     
     

C. Verbindlichkeiten    
     

1. aus Lieferungen und Leistungen 39.317,28 0,00 + 39.317,28 

2. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 

 C   = 39.317,28 0,00 + 39.317,28 

     
     

Endergebnis Passiva   = 55.556.692,45 53.329.510,19 + 2.227.182,26 
     

 
Die Bilanz ist somit per 31. Dezember 2004 in Aktiva und Passiva mit 55.556.692,45 
Euro ausgeglichen. 
 
Der Jahresüberschuss beträgt 2.073.620,72 Euro (in 2003  =  2.167.391,66 Euro). 
 
Die G + V-Rechnung ergibt ein Ergebnis von 2.073.620,72 Euro. 
 
 
 
Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat): 
 
a) Die Bilanz des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz per 31. Dezember 2004, 

abschließend in Aktiva und Passiva mit 55.556.692,45 €  wird festgestellt. 
 
b) Die Gewinn- und Verlustrechnung des Bäderbetriebes der Stadt Erkelenz per  

31. Dezember 2004, abschließend mit einem Jahresüberschuss von 
2.073.620,72 € (Erträge 3.820.264,29 €,  Steuern vom Einkommen und vom 
Ertrag und sonstige Steuern 752.963,53 €, Aufwendungen 993.680,04 €) wird 
festgestellt. 
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c) Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.073.620,72 € wird in eine Gewinnrückla-
ge eingestellt. 

 
d) Dem Bürgermeister wird aufgrund der Prüfungsbescheinigung der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft Schleicher & Dr. jur. Robertz, Aachen, vom 11. 
Juli 2005 Entlastung erteilt. 

 
Der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004 ein-
schließlich Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist dem Original dieser Nieder-
schrift als Anlage beigefügt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Anlage: 
Bäderbetriebe – Jahresabschluss 2004 
 

















 

Stadt Erkelenz 
 
 
 

Tradition und Fortschritt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 20/022/2005 
öffentlich 
 
25.08.2005 
Amt 20 Friedel Ludwanowski�

Genehmigung von erheblichen überplanmäßigen Ausgabe n gemäß § 
82 (2) GO NW 

Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.09.2005 Hauptausschuss 
19.10.2005 Rat der Stadt Erkelenz 

 
Tatbestand: 
Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über-
planmäßigen Ausgaben zugegangen, auf die verwiesen wird. 
 
Beschlussentwurf (als Dringliche Entscheidung gemäß  § 60 Abs. 1 S. 1 GO NW 
zur Genehmigung an den Rat):  
„Den erheblichen Mehrausgaben bei den Hhst. 9.75000.93500.0 und 
9.77000.93500.3 und den Deckungsvorschlägen (siehe Anlage zur Tagesordnung) 
wird hiermit gemäß § 82 Abs. 2 GO NW zugestimmt.“ 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 
Anlage: 
Anlage Haushaltsw. Ang. vom 24.08.2005 
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Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 20/023/2005 
öffentlich 
 
25.08.2005 
Amt 20 Friedel Ludwanowski�

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheid ungen zur 
Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben in  der Zeit vom 
09.06.2005 bis 24.08.2005 

Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.09.2005 Hauptausschuss 
19.10.2005 Rat der Stadt Erkelenz 

 
Tatbestand: 
Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über- 
und außerplanmäßige Ausgaben zugegangen, auf die verwiesen wird. 
 
Beschlussentwurf: 
 
„Der Hauptausschuss nimmt von den vom Kämmerer in der Zeit vom 9. 6. 2005 bis 
24. 8. 2005 getroffenen Entscheidungen zur Leistung von über- und außerplanmäßi-
gen Ausgaben gemäß § 82 (1) GO NW Kenntnis.“ 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
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